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Beratung rund um das Geld: Regelungen zur Ehe

Drum gehe zum Notar, wer sich ewig bindet

Der Abschluss eines Ehevertra-
ges ist vielfach Bedingung bei der 
Hofübergabe. Nicht nur in diesen 
Fällen und zum Erhalt der Exis-
tenz des Betriebes, sondern ge-
rade auch zur Absicherung beider 
Ehepartner ist ein gut durchdach-
ter Ehevertrag regelmäßig unver-
zichtbar.

In vielen landwirtschaftlichen 
Betrieben ist es selbstverständ-
lich – und unerlässlich –, dass bei-
de Ehepartner und die ganze Fami-
lie sich mit voller Kraft einbringen. 
Ob durch eine praktische Mitarbeit 
auf dem Hof, im Büro, durch die 
Übernahme der Lasten des Haus-
halts oder der Kinder- und Fami-
lienbetreuung – die Aufgaben 
der Ehefrau sind vielfältig und 
für das Funktionieren der Fa-
milie und des Betriebes und 
oftmals auch dessen Über-
leben unverzichtbar. Dabei 
stellen häufig die Ehefrau-
en noch immer ihre eige-
ne berufliche Ent-
wicklung zurück, 
verzichten auf 
eine eigene beruf-
liche Tätigkeit außer-
halb des Hofes, arbei-
ten Teilzeit und ordnen 
ihr berufliches Fortkom-
men trotz eigener hervorra-
gender Qualifikation den Be-
langen des Hofes und der Fa-
milie unter. Gleichzeitig besteht 
regelmäßig der Wunsch, den Hof 
und dessen Einheit auch im Fall ei-
ner Ehescheidung zu schützen und 
zu erhalten. 

Hafte ich ohne Ehevertrag für 
die Schulden meines Ehepartners? 
Wird bei der Scheidung alles zur 
Hälfte geteilt? Diese und ähnliche 
Fragen werden oft zu Beginn ei-
ner Beratung gestellt. Beide Fra-
gen können im Übrigen im Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft 
beziehungsweise in dem gesetz-
lichen Güterstand, der dann gilt, 
wenn keine anderen ehevertrag-
lichen Regelungen getroffen wur-
den, grundsätzlich mit Nein beant-
wortet werden. 

Gesetzlicher Güterstand 
mit Zugewinnausgleich
Charakteristisch für den gesetz-

lichen Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft ist, dass jeder Ehe-

gatte bei der Eheschließung allei-
niger Inhaber seines Vermögens 
bleibt und dass alle Werte und Ge-
genstände, die er während des Gü-
terstandes, das heißt während der 
Ehezeit, hinzuerwirbt, ihm auch al-
lein gehören. Das heißt nicht, dass 
daneben kein gemeinschaftliches 
Vermögen der Ehegatten entste-
hen kann. Vielmehr können die 
Ehepartner nach den allgemei-
nen rechtlichen Regelungen Ge-
genstände auch in Miteigentum 
erwerben. Das wesentliche Merk-
mal der Zugewinngemeinschaft 
ist, dass bei Beendigung des Güter-

standes, welcher durch Scheidung 
oder auch durch den Tod erfolgen 
kann, ein sogenannter Zugewinn-
ausgleich erfolgt. Der Begriff des 
Zugewinns beschreibt den Betrag, 
um den das Endvermögen eines je-
den Ehegatten dessen Anfangsver-
mögen bei Beginn der Eheschlie-
ßung übersteigt. Das Anfangs-
vermögen ist das Vermögen nach 
Abzug der Verbindlichkeiten. End-
vermögen ist das Vermögen nach 
Abzug der Verbindlichkeiten bei 
der Beendigung des Güterstandes. 
Verbindlichkeiten können sowohl 
bei der Ermittlung des Anfangs-
vermögens als auch des Endvermö-
gens über die Höhe des Vermögens 
hinaus abgezogen werden. 

Nach der Errechnung des An-
fangs- und Endvermögens wird 
für jeden Ehegatten der Betrag er-
mittelt, um den sein Endvermögen 
sein Anfangsvermögen übersteigt. 
Es ergibt sich der sogenannte Zu-
gewinn, der für jeden Ehepartner 
gegenübergestellt wird, wobei die 
Differenz zwischen den sich erge-
benden Zugewinnbeträgen in Geld 
auszugleichen ist. 

Gütertrennung versus 
Gütergemeinschaft

Das Gesetz kennt neben dem 
Güterstand der Zugewinngemein-
schaft auch den Güterstand der Gü-

tertrennung. Im Güterstand 
der Gütertrennung bleiben 
die Vermögensmassen der 
Ehepartner getrennt von-
einander. Auch kann je-

der Ehegatte sein Ver-
mögen selbstständig 
und unbeschränkt, 
das heißt in jedem 
Fall auch ohne dass 
eine Bestimmung 
des Ehegatten er-

forderlich wäre, ver-
walten und nutzen. 

Im Gegensatz zum Gü-
terstand der Güterge-

meinschaft wird auch im 
Falle der Beendigung der 

Ehe – egal, ob durch Eheschei-
dung oder Tod – kein Zugewinn-

ausgleich durchgeführt. Der Gü-
terstand der Gütertrennung kann 
durch notariellen Ehevertrag aus-
drücklich vereinbart werden oder 
tritt ein, wenn Ehegatten in einem 
entsprechenden Vertrag den ge-
setzlichen Güterstand ausschlie-
ßen oder aufheben.

Als dritten Güterstand kennt das 
Gesetz die Gütergemeinschaft. Das 
Vermögen der Ehepartner wird 
durch die Gütergemeinschaft ge-
meinschaftliches Vermögen beider 
Ehegatten, das heißt Gesamtgut. 
Zum Gesamtgut gehört auch das 
Vermögen, welches die Ehepart-
ner während der ehelichen Zeit 
der Gütergemeinschaft erwerben. 
Das gemeinschaftliche Vermögen 
entsteht kraft Gesetzes. Ein be-
sonderer Erwerbsakt zur Übertra-
gung der Vermögensgegenstände 
ist zwischen den Ehegatten dazu 
nicht notwendig. Das in der Güter-
gemeinschaft befindliche Gesamt-
gut gehört den Ehegatten zur ge-

Zu Beginn einer Beziehung scheint 
die Welt oft rosarot. 
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ZINSBAROMETER
Stand 22. Juni 2020
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste 
Anhaltspunkte zur aktuellen 
Kapitalmarktsituation (ohne 
Gewähr). Bei den gekenn-
zeichneten Zinssätzen können 
sich je nach persönlicher Ver-
handlungssituation deutliche 
Abweichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1)  0,10 - 0,55

Kredite
Landwirtschaftliche Rentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest  1,00
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest  1,00
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest  1,00

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest  0,39 - 0,67
Zins 15 Jahre fest  0,66 - 0,93

1) Marktausschnitt (100 % Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag 
0,35 bis 2,85 %, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3) Quelle: www.capital.de 
 (Spanne der Topkonditionen)

meinsamen Hand. Ein Ehegatte 
kann nicht einzeln und allein über 
seinen Anteil am Gesamtgut ver-
fügen und ist auch nicht berech-
tigt, eine Teilung einseitig zu ver-
langen. Die Ehegatten verwalten 
das Gesamtgut grundsätzlich ge-
meinschaftlich, soweit im Ehever-
trag nicht eine anderweitige Re-
gelung enthalten ist. Bei der Gü-
tergemeinschaft besteht die Mög-
lichkeit, bestimmte Gegenstände 
im Ehevertrag zum sogenannten 
Vorbehaltsgut eines Ehegatten zu 
erklären. In diesem Fall behält der 
Ehegatte daran das alleinige Ei-
gentum und das alleinige Verfü-
gungsrecht. In der Landwirtschaft 
ist die Gütergemeinschaft in Nord-
deutschland ungebräuchlich.

Der notarielle  
Ehevertrag

In Eheverträgen können neben 
Regelungen der Ehegatten über 
ihre güterrechtlichen Verhältnisse 
auch umfangreiche weitere ehe-

bezogene Vereinbarungen getrof-
fen werden. Möglich sind vor al-
lem Vereinbarungen über den Un-
terhalt, insbesondere nach der Ehe, 
und über den Versorgungsaus-
gleich, das heißt den Umgang mit 
den während der Ehezeit erwor-
benen Renten und Versorgungs-
anwartschaften der Ehegatten. 

Die modifizierte 
Zugewinngemeinschaft
Im Hinblick auf die Folgen einer 

vollständigen Änderung des Gü-
terstandes von der Zugewinnge-
meinschaft in eine Gütertrennung, 
die auch in erbrechtlicher Hinsicht 
durch den Wegfall des erbrechtli-
chen Zugewinnausgleichs durch 
die Erhöhung des Erbteils um ein 
Viertel der Erbschaft einschneiden-
de Folgen hat, bietet sich in vielen 
Fällen bei landwirtschaftlichen Fa-
milien an, den gesetzlichen Güter-
stand beizubehalten, diesen je-
doch sachgerecht individuell zu 
modifizieren. In der sogenannten 
modifizierten Zugewinngemein-
schaft können insbesondere Re-
gelungen über die Bewertung des 
Anfangs- und Endvermögens oder 
die Herausnahme von bestimmten 
Vermögensgegenständen, etwa 
des Hofes, vereinbart werden. Im 
Gegenzug kann ein Ausgleich für 
den vom Hof scheidenden Ehe-
partner für dessen eingesetzte 
Kraft und Energie für die Entwick-
lung des landwirtschaftlichen Be-
triebes während der Ehezeit gere-
gelt werden. 

Mit intelligenten Ausgleichsrege-
lungen ist es möglich, eine Grund-
lage dafür zu bilden, dass der land-
wirtschaftliche Betrieb bei einer 
Scheidung nicht in existenzielle Ge-
fahr gerät und der vom Hof schei-
dende Ehepartner gleichwohl eine 
wirtschaftlich angemessene und fai-
re Lebens- und Vermögensgrundla-
ge erhält beziehungsweise diese ge-
sichert wird. Ob in Form der Zahlung 
bestimmter Geldbeträge in Abhän-
gigkeit von der Ehezeit und der Ent-
wicklung des landwirtschaftlichen 
Betriebes oder in der schon recht-
zeitig verlässlich vereinbarten Über-
tragung bestimmter Vermögensge-
genstände, zum Beispiel auch als 
Wohnung des vom Hof scheidenden 
Ehepartners, bis hin zu detaillierten 
Regelungen zum Unterhalt und zur 
Alterssicherung sind individuelle Lö-
sungen gefragt. 

Bewährt haben sich auch Rege-
lungen, bei denen sich die Ehe-
partner verpflichten, schon wäh-
rend der Ehezeit verlässlich außer-
landwirtschaftliches Vermögen 
auszubauen. Auch wenn dies vie-
len Landwirten zunächst schwie-
rig erscheint, kann eine verbind-
liche Regelung im Ehevertrag zu 
einem außerlandwirtschaftlichen 
Vermögensaufbau motivieren. 
Während dieser Vermögensstock 
dann im Trennungsfall zur Abfin-
dung des scheidenden Ehepartners 
dienen könnte, wäre im Erfolgsfall, 
das heißt bei Fortbestand der Ehe, 
damit gleichzeitig ein wesentlicher 
Baustein für die gemeinsame Al-
tersvorsorge geschaffen. 

Gerichtliche Kontrolle  
von Eheverträgen

Grundsätzlich ist der Inhalt eines 
Ehevertrages den Beteiligten über-
lassen und unterliegt insoweit der 
Vertragsfreiheit. Allerdings hat die 
Rechtsprechung in den vergange-
nen Jahrzehnten Kriterien für eine 
Inhaltskontrolle von Eheverträgen 
aufgestellt. Dabei geht es darum, 
dass durch vertragliche Regelun-
gen der Schutzzweck der gesetzli-
chen Scheidungsregelungen nicht 
beliebig umgangen werden soll. 
Daher bedarf insbesondere die Ab-
bedingung und Änderung gesetz-
licher Regelungen im Unterhalts-
recht in vielen Fällen einer konkre-
ten Rechtfertigung. Die individuel-
len Verhältnisse der Ehegatten sind 
bezogen auf den Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses zu überprüfen. Es ge-
hört zur Aufgabe des beurkunden-
den Notars, die Beteiligten entspre-
chend aufzuklären. 

Für den Abschluss eines Ehever-
trages ist es im Übrigen nie zu spät. 
Natürlich empfiehlt sich eine ver-
tragliche Regelung schon vor der 
Eheschließung und sollte keines-
falls auf die lange Bank gescho-
ben werden. Allerdings sind ehe-
vertragliche Regelungen bis hin zu 
konkreten Scheidungsfolgeverein-
barungen, in denen einvernehm-
lich die Rechtsfolgen einer Schei-
dung geregelt werden, bis zur Be-
endigung der Ehezeit möglich. 

Jens Fickendey-Engels
Lauprecht und Partner

FAZIT
Im landwirtschaftlichen Kon-
text geht es regelmäßig dar-
um, auf der einen Seite für den 
landwirtschaftlichen Betrieb 
im Falle einer Scheidung ver-
lässliche Regelungen zu tref-
fen, auch um den Betrieb als 
Existenzgrundlage zu erhalten. 
Gleichzeitig ist es notwendig, 
den „eingeheirateten“ Ehe-
partner, der oftmals lange Zeit 
nahezu unentgeltlich für den 
Bestand und die Entwicklung 
des Hofes mitgearbeitet hat 
und oftmals unter Verzicht auf 
eine eigene berufliche Karriere 
und eigenen Vermögensauf-
bau seine Energie und Schaf-
fungskraft eingebracht hat, an-
gemessen und fair zu behan-
deln. Der rechtzeitige Abschluss 
eines Ehevertrages ist vor die-
sem Hintergrund ein wesent-
licher Baustein zur familiären 
und betrieblichen Absicherung. 

In der Landwirtschaft geht es darum, bei einer Scheidung verlässliche Rege-
lungen zu treffen, auch um den Betrieb als Existenzgrundlage zu erhalten. 
 Fotos: Isa-Maria Kuhn 


